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OFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

69 Umweltamt
Beteiligt:
20 Fachbereich Finanzen und Controlling

30 Rechtsamt

Betreff:

Umsetzung und Start des Foérderprogramms "Ruckenwind fur Lastenrader in
Hagen"

hier: Umsetzung Billigkeitsrichtlinie | und |l des Landes NRW

Beratungsfolge:

26.01.2023 Haupt- und Finanzausschuss

01.02.2023 Ausschuss fur Umwelt-, Klimaschutz und Mobilitat
09.02.2023 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Hagen beschliet die EinfUhrung des Hagener
Forderprogramms fur Lastenrader entsprechend der in Anlage 1 beigeflugten
Forderrichtlinie zum 16.02.2023.

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, dieses Forderprogramm umzusetzen und
aktiv zu bewerben.
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Kurzfassung

Lastenrader und E-Lastenrader tragen zur Luftreinhaltung, Energieeinsparung und
Sicherheit auf StralRen und Wegen fir viele Verkehrsteilnehmer bei, da Lastenrader
Fahrten mit Kraftfahrzeugen ersetzen kdonnen. Die Forderung erfolgt im Hinblick auf
die Ziele der Stadt Hagen, die sie sich zum Klimaschutz, zur Luftreinhaltung und zur
nachhaltigen Mobilitat gesetzt hat. Das geplante ,Forderprogramm Ruckenwind far
Lastenrader in Hagen® ist eine zusatzliche MalRnahme der Verwaltung, die den
Zielen des Masterplans ,Nachhaltige Mobilitat der Stadt Hagen“ dienen soll.

Die Mittel fur dieses Programm stammen aus der Billigkeitsrichtlinie des Landes
NRW. Bereits im Fruhjahr 2022 konnte die Verwaltung erfolgreich Mittel fur
Investitionen in den Klimaschutz Uber die sogenannte Billigkeitsrichtlinie | des
Landes NRW einwerben (Kompensationsleistung in Héhe von 266.624,35 €). Von
diesen Billigkeitsmitteln waren bisher 25.000 € fur ein Lastenrad-Forderprogramm
vorgesehen (siehe auch Vorlagen 0387/2022, 1027/2022 und 1110/2022). Im
Rahmen der Billigkeitsrichtlinie Il stellt das Land NRW den Kommunen und Kreisen
erneut finanzielle Mittel flr ausgebliebene Investitionen in den Klimaschutz zur
Verfugung. Die Verwaltung hat im November 2022 erneut erfolgreich Mittel beim
Land abgerufen (Kompensationsleistung in gleicher Hohe von 266.624,35 €). Mit
einem Teil dieser Mittel mochte die Verwaltung nun das Forderprogramm
»-Ruckenwind fur Lastenrader in Hagen“ um weitere 25.000 € aufstocken.

Die Stadt Hagen kann nun mit 50.000 € die Anschaffung von werksneuen
Lastenradern, die serienmalig speziell zum Transport von Gutern und/oder Kindern
konstruiert werden, in Hagener Haushalten unterstitzen. Antragsberechtigt sind
ausschlieRlich Privatpersonen, die das Lastenrad zum privaten Gebrauch erwerben
und ihren Erstwohnsitz in Hagen haben. Die Bezuschussung des Kaufs von
Lastenradern von Unternehmen und Freiberuflern ist Uber dieses Programm nicht
mdglich. Die Forderung von gewerblichen Lastenradern ist Uber das Programm
,Emissionsarme Mobilitat® Uber Progress.NRW maoglich; auch konnen interessierte
Unternehmen Uber den Bund (sogenannte BAFA-Forderung) einen Zuschuss fur den
Kauf von Schwerlastenradern beantragen.

Uber die Férderhdhe und die Voraussetzungen fir eine Férderung informiert die
entsprechende Foérderrichtlinie der Stadt Hagen, Uber die der Rat der Stadt Hagen
abschlie3end in der Sitzung am 09.02.2023 entscheiden soll.

Begriindung

Insgesamt stehen Uber die Billigkeitsrichtlinie | und Il des Landes NRW der Stadt
Hagen nun 50.000 € fur das geplante Lastenrad-Foérderprogramm zur Verfigung.
Damit kann die Verwaltung den Hinweisen aus der Sitzung des Umweltausschusses
vom 25.10.2022 nachkommen und das geplante Programm mit weiteren Mitteln
aufstocken. Damit moglichst viele Haushalte in den Genuss eines Zuschusses
kommen, schlagt die Verwaltung den stadtischen Gremien vor, den Kauf bzw. den
Mietkauf von Lastenrddern mit Motorunterstiitzung mit maximal 1.000 € und von
Lastenradern ohne Motorunterstitzung mit maximal 500 € je Lastenrad zu
unterstitzen. Pro Haushalt kann nur ein Lastenrad geférdert werden.
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Die Stadt Hagen setzt mit einer Bezuschussung des Erwerbs von Lastenradern
einen Impuls flr emissionsarme Mobilitat und flr eine alternative Mobilitatsform —
gerade auch vor dem Hintergrund der Ziele des Masterplans ,Nachhaltige Mobilitat*
und der damit verbundenen Konzepte. Gerade auf kurzen Strecken ist das Lastenrad
eine gute Alternative zum Auto, denn damit kann Vieles transportiert werden, ob
Kinder oder Hunde, Werkzeug oder Getrankekisten, und dank der elektronischen
Unterstltzung sind auch die Steigungen in Hagen kein Problem mehr. Interessierten
Haushalten soll mit dieser Férderung der Kauf eines Lastenrades erleichtert werden.

Das Foérderprogramm wird dazu beitragen, diese neue Mobilitatsform in Hagen
bekannter zu machen.

Vorgeschaltetes Losverfahren bei hoher Nachfrage nach einem Zuschuss:

Das Forderprogramm fur die Lastenrader wird voraussichtlich zum 16.02.2023
starten. Da nicht abzusehen ist, wie viele Forderantrage bei der Stadt Hagen ab
diesem Startzeitpunkt eingehen werden, ist geplant, die eingehenden Forderantrage
bis zum Stichtag 31.03.2023 zu sammeln. Sollten in diesem sechswdchigen
Zeitraum mehr Forderantrage eingehen als Fordermittel vorhanden sind, werden
unter allen eingegangenen Bewerbungen die Haushalte ausgelost, die den Kauf
eines Lastenrades bezuschusst bekommen. Um ein mogliches Losverfahren
durchfihren zu kénnen, wird die Verwaltung eine Jury zusammenstellen, die sich
zum Beispiel aus Mitgliedern der Verwaltung, der Politik und auch Fachverbanden,
wie dem ADFC, VCD, etc. zusammensetzen wird. Die Verwaltung geht aber davon
aus, dass eine Verlosung nicht erforderlich sein wird, da mit 50.000 € genltgend
Mittel vorhanden sind, diesen sich bundesweit entwickelnden Markt fur Lastenrader
auch in Hagen mit der Gewahrung von Zuschussen zu unterstutzen.

Interessierte Hagener Burgerinnen und Burger haben also zunachst in der Zeit vom
16.02. bis zum 31.03.2023 die Mdglichkeit, einen Fdérderantrag einzureichen. Die
Antragstellenden erhalten eine Eingangsbestatigung sowie einen Hinweis auf ein
mdgliches Losverfahren. Die Antrage werden im Vorfeld auf Vollstandigkeit gepruft.
Sollten Unterlagen zur Bearbeitung fehlen, werden diese von den Antragstellenden
nachgefordert werden, so dass mdglichst alle Interessenten an einem maoglichen
Losverfahren teilnehmen konnten. Frihestens ab Anfang April 2023 kdnnen die
eingegangenen Forderantrage dann abschlielend geprift und bewilligt werden.
Sofern im April noch Foérdermittel vorhanden sind, kdnnen interessierte Haushalte ab
diesem Monat natlrlich weiterhin Foérderantrage auf die Gewahrung eines
Zuschusses fur ein Lastenrad stellen — und zwar solange bis die Fordermittel fur das
Jahr 2023 ausgeschopft sind.

Bis zu funfzig oder mehr als funfzig Lastenrader kdnnten geférdert werden
Mit einem Foérdervolumen von 50.000 € kénnten mindestens flinfzig (50) Haushalte
beim Kauf eines Lastenrades bezuschusst werden (bei einer Ausnutzung der
maximal zulassigen Fordersumme von 1.000 € pro Haushalt). Ggf. kénnten auch
mehr als funfzig Haushalte einen Zuschuss erhalten, wenn Privatpersonen
Lastenrader kaufen werden, die Uber keine Motorunterstiitzung verflgen.
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Im Anhang ist die Férderrichtlinie ,Rickenwind flr Lastenrader in Hagen“ beigeflugt,
welche die Forderbedingungen genauer regelt. Von der Allgemeinen Zuschuss-
Richtlinie der Stadt Hagen vom 19.09.2006 soll abgewichen werden, weil diese dem
hier angestrebten Forderzweck nicht entspricht. Das Foérderprogramm soll nach
Beschlussfassung des Rates zum 16.02.2023 starten.

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
positive Auswirkungen (+)

L
d

astenrader haben vielfaltige Einsatzmaoglichkeiten und kénnen einen Beitrag leisten, den Verkehr in
er Stadt Hagen menschen- und umweltfreundlicher zu gestalten. Sie tragen zur Entlastung des

innerstadtischen Verkehrs bei, verbessern die Luftqualitdt und mindern letztendlich auch die
Treibhausgas-Emissionen. Lastenrader sind somit ein Baustein hin zu einer klimafreundlichen
Mobilitdtswende.

Finanzielle Auswirkungen

X | Es entstehen folgende Auswirkungen:

1.

Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

Die Foérdermittel stammen von Land NRW und werden zu 100 % an antragstellende Personen/
Haushalte aus Hagen durchgeleitet. Fir das Forderprogramm wird aus der Billigkeitsrichtlinie eine
Summe von 50.000 € eingesetzt. Bezuschusst werden sollen 1.000 € fur den Kauf eines elektrisch
betriebenen Lastenrades; und 500 € fiir ein nicht elektrisch betriebenes Lastenrad. Wirde pro
geforderten Haushalt die maximale Fordersumme ausgeschiittet, dann kénnten mindestens fiinfzig
(50) Lastenrader gefoérdert werden.

1.1 Investive MaRnahme in Euro
Teilplan: 5610 | Bezeichnung: Umwelt- und Immissionsschutz
Finanzstelle: 5000756 | Bezeichnung: Forderprogramm Beschaffung Lastenrader
Finanzposition: 681100 | Bezeichnung: Investitionszuwendungen vom Land

781800 | Bezeichnung: Auszahlungen an Ubrige Bereiche

Finanzposition Gesamt 2022 2023 2024 2025 2026
(Bitte (iberschreiben)
Einzahlung (-) -50.000€ | -50.000 €
681100
Auszahlung (+) 50.000 € 50.000 €
781800
Eigenanteil 0€ | -50.000 € 50.000 €

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.

Die Finanzierung ist durch die Foérderung des Landes in voller Hohe sichergestellt. Auszahlungen in
2023 werden durch Ermachtigungsiibertragung gedeckt.
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2. Auswirkungen auf die Bilanz
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:
(Bitte eintragen)

Die Ausgaben fur die Anschaffung von Lastenradern durch Privatpersonen in Héhe von 50.000 €
stellen Investitionszuschiisse gemall § 44 Abs. 2 S. 2 KomHVO dar, die als Aktive
Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz zu aktivieren sind. Diese sind uUber eine
Zweckbindungsdauer von 3 Jahren abzugrenzen. Somit betragen die jahrlichen Abgrenzungen rd.
16.667 € (monatlich rd. 1.389 €) und fiihren in dieser Héhe zu Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Passiva:
(Bitte eintragen)

Da die Finanzierung aus Fordermitteln des Landes erfolgt, sind auf der Passivseite der Bilanz
entsprechend passive Rechnungsabgrenzungsposten in Hohe von 50.000 € auszuweisen. Die
Auflésung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt, parallel zur Abgrenzung der
Aufwendungen auf der Aktivseite, Uber die Zweckbindungsdauer von 3 Jahren und fihrt somit in
gleicher Hohe zu Ertragen (jahrlich rd. 16.667 €, monatlich rd. 1.389 €) in der Ergebnisrechnung.

3. Folgekosten in Euro:

jahrliche Kreditfinanzierungskosten fir den Eigenfinanzierungsanteil

Gebaudeunterhaltsaufwand je Jahr

sonstige Betriebskosten je Jahr

a)
b)
c)
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Mallnahmen) 16.667 €

e) personelle Folgekosten je Jahr

Zwischensumme 16.667 €

abzuglich zusatzlicher Erlése je Jahr - 16.667 €

Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt 0€

4. Steuerliche Auswirkungen
Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

5. Rechtscharakter
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

gez. gez.
Erik O. Schulz Sebastian Arlt
Oberblrgermeister Beigeordneter

gez.
Bei finanziellen Auswirkungen: Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkdmmerer
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[O)[ HAGEN

Stadt der FernUniversitat

Forderrichtlinie der Stadt Hagen vom 9. Februar 2023

Rickenwind fur Lastenrader in Hagen

\ 1. Ziele der Férderung

Die Stadt Hagen setzt sich fir eine nachhaltige Mobilitdt ein. Dazu wurde unter
anderen der Masterplan ,Nachhaltige Mobilitdt der Stadt Hagen“ und ein
Elektromobilitdtskonzept sowie ein Radverkehrskonzept aufgestellt. Im Kontext dieser
Konzepte und um das Transportieren von Lasten in der topografisch bewegten Stadt
Hagen zu foérdern wird nun ein Forderprogramm fur privat genutzte Lastenrader
gestartet. Hagener Haushalte werden mit einem stadtischen Forderprogramm beim
Kauf eines Lastenrades unterstitzt.

Ziele sind es, alternative Transportformen im Hagener Stadtbild sichtbarer zu machen,
zum Umstieg auf ein Lastenrad zu motivieren und damit den Bestand an Kfz sowie
Fahrten mit dem privaten Kfz zu reduzieren. Zudem sollen durch die verstarkte
Nutzung von Lastenradern Beitrage zum Klimaschutz und zur Mobilitatswende sowie
zur Verbesserung der Luftqualitat und der Lebensqualitat in Hagen geleistet werden.

\ 2. Antragsberechtigung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Gefordert werden Privatpersonen bzw. private Haushalte in Hagen, die ein
werksneues (E-) Lastenrad zum privaten Gebrauch erwerben. Folgende Bedingungen
mussen erfillt sein:

e Erstwohnsitz in Hagen
¢ Antragstellende missen mindestens 18 Jahre alt und voll geschéftsfahig sein

Von den Antragstellenden werden personenbezogene Daten nur in zwingend
erforderlichem Umfang erhoben und verarbeitet.

Die Verarbeitung von Daten erfolgt ausschlie3lich zur Durchfiihrung der Abwicklung
des Forderprogrammes. Die den Antrag bearbeitende Stelle ist berechtigt, diese Daten
durch einen Abgleich mit den Meldedaten bei der Stadt Hagen zu validieren.

3. Fordergegenstand

Gefordert wird der Kauf oder Mietkauf eines werksneuen, serienmal3ig hergestellten
Lastenrades, welches mehr Ladevolumen bzw. -gewicht als ein herkdmmliches
Fahrrad aufnehmen kann. Der Transportzweck steht beim Lastenrad im Vordergrund
und fahrt zu einer speziellen Bauform. Daher mussen die Lastenrader flr eine
Forderung folgende Voraussetzungen erfullen:

e Lastenrader missen Uber standardisierte Sonderaufbauten zum Transport
verflugen, die fest mit dem Lastenrad verbunden sind.

e Lastenrader mussen eine Nutzlast (= zulassiges Gesamtgewicht -
Eigengewicht des Fahrzeuges) von mindestens 150 Kilogramm aufweisen oder
ein Mindesttransportvolumen von 1 m3 verfligen.
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Abweichend davon werden auch so genannte Longtails!/ Backpacker gefordert, wenn
fur diese Lastenrader fahrzeugtypische Komponenten gekauft werden, welche auch
diese Rader zum Einsatz als Lastenrad befahigen und sich dadurch eindeutig von
einem normalen Pedelec unterscheiden.

Ein einfacher Kindersitz reicht hierbei zur Erlangung der Férderfahigkeit nicht aus. Die
Stadt Hagen behdalt sich das Recht vor, Forderantrage abzulehnen, wenn die
Klassifizierung zu einem Lastenrad nicht oder nicht eindeutig einzuordnen ist.

Gefordert werden zulassungs- und versicherungsfreie Lastenfahrréader mit oder ohne
batterieelektrischer Tretunterstitzung. E-Lastenrader durfen eine maximale
Motorleistung von 250 Watt nicht tiberschreiten.

Nicht forderfahiq sind:

e Der Erwerb von gebrauchten Lastenradern.

e Lastenrader, die vor dem Erhalt eines Bewilligungsbescheides angeschafft
worden sind.

e Pedelecs (E-Bikes) ohne Auf- oder Anbauten zum Lasten- oder
Personentransport.

e Lastenrader, die nicht den Anforderungen der StVZO genulgen.

e Die Nachristung von Lastenradern mit Elektromotoren durch Dritte.

e Eigenbau und Eigenleistungen (z.B. Mechaniker-Arbeiten/
Konstruktionsleistungen) sowie Finanzierungs-, Zins- oder Nebenkosten.

e Anhanger oder Gespanne fir ein Lastenrad.

¢ Nicht serienmallige Sonderanfertigungen, Prototypen (Sondermaschinenbau).

Forderfahige Anschaffungsarten fur Lastenrader:

e Gefdrdert wird der Neuerwerb von Lastenfahrradern.

e Der gewahrte Zuschuss darf bei Ratenkdufen als einmalige Anzahlung
verwendet werden.

e Hinweis zum Mietkauf (Kauf auf Raten): Der Vertrag muss sich eindeutig auf
das Lastenrad (Fordergegenstand) beziehen. Dies ist durch die Angabe einer
Rahmennummer sicherzustellen.

e Mietkauf ist forderfahig, sofern der Kaufvertrag maximal auf drei Jahre begrenzt
ist.

e Hinweis: Von einer Forderung ausgeschlossen sind Leasingvertrage, well
hierbei kein Eigentumsiibergang auf die geférderte Person erfolgt. Deshalb ist
der Forderzweck dabei nicht erfullt.

\ 4. FoOrderhdhe

o Der Kauf eines E-Lastenrades wird mit einem einmaligen Zuschuss
(Festbetrag) in Hohe von 1.000 Euro gefordert.

e Beim Kauf eines Lastenrades ohne elektrische Unterstiitzung betragt der
einmalige Zuschuss (Festbetrag) 500 Euro.

1 Ein Longtail ist hinten etwas langer als ein normales Fahrrad (durch einen verlangerten Gepéacktrager
und spezielle Rahmengeometrie). Dies erméglicht den Transport von mehreren Kindern oder Waren
auf dem Gepécktrager. Die Ladeflache ist also hinter dem Sattel des Lastenrades.

Seite 2 von 6 Stand: 7.2.2023



5. Maximale Forderanzahl

Pro Haushalt und antragstellender Person kann nur ein Forderantrag gestellt und
bewilligt werden.

6. Verfahren

Der Antrag wird postalisch bei der Stadt Hagen eingereicht: Stadt Hagen, Umweltamt,
Abteilung Generelle Umweltplanung, RathausstrafRe 11, 58095 Hagen.

Antragsberechtigte Burgerinnen und Burger (siehe Ziffer 2) kdnnen friihestens mit
Inkrafttreten dieser Richtlinie ab dem 16.02.2023 einen Antrag auf die Forderung von
Lastenradern stellen. Vorher gestellte Antrage kdnnen nicht bertcksichtigt werden.
Antrage und dazugehoérige Unterlagen missen bis spatestens zum 31.3.2023
eingegangen sein (Poststempel). Spater eingehende Antrage und Unterlagen kdnnen
nicht mehr berlcksichtigt werden. Es erfolgt eine Eingangsbestatigung und nach
Prifung des Antrages entweder eine Foérderzusage unter Vorbehalt des tatsachlichen
Erwerbs (Nachweis durch Rechnung oder Vertrag und ein Foto) oder gegebenenfalls
eine Ablehnung per Bescheid durch die Stadt Hagen. Lastenrader sind grundséatzlich
erst nach Zugang des Forderbescheides forderfahig, das heif3t der Kauf oder Mietkauf
des Lastenrades (Fordergegenstand) darf erst nach erteilter Férderzusage erfolgen.

Binnen zwolf Wochen nach Zugang des Forderbescheides ist das Lastenrad zu
erwerben und sind alle erforderlichen Nachweise (Rechnung bzw. Vertrag,
Rahmennummer, Foto) einzureichen. Erst danach erfolgt die Auszahlung der
Fordersumme. Werden die erforderlichen Nachweise nicht fristgerecht eingereicht,
erfolgt keine Forderung, sondern ein ablehnender Férderbescheid.

Nur bis zum 31.3.2023 vollstdndig eingereichte Antrage werden zur Prifung der
Forderfahigkeit zugelassen. Unvollstandige Antrdge koénnen nicht bericksichtigt
werden.

Die Antrage werden grundsatzlich nach der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Stadt
Hagen ihrem Eingangsstempel nach bearbeitet. Liegen mehr Antrdge vor als
Fordermittel zur Verfigung stehen, entscheidet das Los.

Ab dem 01. April werden Antrage beschieden. Im Falle eines positiven Bescheides
kann innerhalb eines Zeitraumes von 12 Wochen ein Lastenrad erworben und der
Erwerb nachgewiesen werden. Unmittelbar nach Erwerb sind die Kaufnachweise
(Rechnung oder Vertrag und ein Foto) einzureichen. Nach Prifung der erforderlichen
Nachweise erhalten die Antragsteller die im Bewilligungsbescheid aufgefihrte
Fordersumme ausbezahlt. Die Stadt Hagen behalt sich vor, den Erwerb des
Lastenrades und seinen forderzweckgemafen Einsatz (vgl. unten) vor Ort oder im
Rahmen einer Vorfuhrung des geforderten Lastenrades zu tberprifen.

Sind die fur das Forderjahr zur Verfigung gestellten Férdermittel aufgrund der Anzahl
der Antrage erschopft, werden keine weiteren Antrdge mehr entgegengenommen bzw.
keine Fordermittel mehr ausgezahlt.

Uber den Antrag wird durch schriftichen Bescheid entschieden. Der
Bewilligungsbescheid kann mit Bedingungen und Auflagen versehen werden und
enthalt die Hohe des bewilligten Zuschusses . Dieser Zuschuss kann nachtraglich nicht
erhoht werden.
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\ 7. Fordervolumen und Rechtsanspruch

Eingereichte Forderantrage kbnnen ab dem 1. April 2023 bis zu einem Férdervolumen
von 50.000 € bewilligt werden.

Ein Rechtsanspruch auf Férderung besteht nicht.

Die Stadtverwaltung Hagen entscheidet im Rahmen der zur Verfligung stehenden
Fordermittel und gegebenenfalls durch Losverfahren.

\ 8. Nutzungspflicht / Zweckbindung der Forderung

Wer einen Zuschuss erhalt, verpflichtet sich dazu, das geforderte Lastenrad
mindestens drei Jahre im eigenen Haushalt und in Hagen zu nutzen. Das heil3t, das
geforderte Lastenrad unterliegt einer Zweckbindungsfrist nach dieser Richtlinie von
drei Jahren nach Anschaffung und darf weder verkauft noch dauerhaft an Dritte
weitergeben werden. Zudem darf das Lastenrad nicht dauerhaft auf3erhalb des
Stadtgebietes der Stadt Hagen verbracht oder genutzt werden und keine dauerhafte
Unbrauchbarkeit des Fordergegenstandes eintreten. Im Falle einer nicht dieser
Forderrichtlinie entsprechenden Verwendung des Foérdergegenstandes ist die
gewahrte Foérdersumme zuriickzuzahlen.

Wird das Lastenrad — innerhalb der dreijahrigen Zweckbindungsfrist — verkauft,
gestohlen oder unbrauchbar (Totalschaden durch Unfall) oder tritt ein K&aufer von
seinem Vertrag zurlck, ist dies der Stadt Hagen unverzlglich anzuzeigen.

Der Abschluss einer Versicherung fur das geforderte Lastenrad wird dringend
empfohlen.

9. Evaluierung

Wer eine Forderung erhalt, verpflichtet sich an einer Nachbefragung teilzunehmen, bei
der unter anderem die mit dem Lastenrad gefahrene Distanz abgefragt wird. Das Ziel
der Befragung ist, eine Evaluierung der Verwendung des geférderten Lastenrades zu
ermoglichen.

\ 10.Prufung der Forderfahigkeit

Die Prufung und Bearbeitung der fristgerecht eingegangenen und vollstandigen
Antrage erfolgt zunachst, das heil3t bis zur Ausschopfung der Férdersumme, nach der
Reihenfolge ihres Eingangs. Antrage werden auf Vollstandigkeit und auf Plausibilitat
gepruft. Sollte die zur Verfligung stehende Férdersumme von insgesamt 50.000 Euro
Uberzeichnet sein, wird unter den forderfahigen Antragen gelost. In dem Fall
entscheidet das Los unter den forderfahigen Antragen, wer gefordert wird.

11.Auszahlung der Férdermittel

Voraussetzung fur die Auszahlung des FoOrderbetrages ist das Vorliegen eines
Bewilligungsbescheides nach dieser Richtlinie, sowie die Vorlage eines Kaufbeleges
bzw. Kaufvertrages und eines Fotos vom erworbenen Lastenrad.
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Die Rechnung / der Kaufvertrag muss

- auf die antragstellende Person ausgestellt sein

- die Rahmennummer des Lastenrades enthalten

- der Fordergeberin (Stadt Hagen) fristgerecht, also innerhalb von 12 Wochen nach
Zugang des Foérderbescheides, Ubermittelt werden.

Liegen alle erforderlichen Unterlagen vor, erfolgt die Auszahlung in der per Bescheid
zugesagten Hohe.

\ 12.Ruckforderung der Fordermittel

Die Stadt Hagen behalt sich vor, den Zuschuss zurtickzufordern, wenn:

e Die Zuwendung durch falsche oder unvollstdndige Angaben erwirkt wurde.

e Die Nutzungsverpflichtung (vgl. Ziffer 8) nicht erfullt wurde.

e Der Fordergegenstand (das Lastenrad) vor Ablauf der Nutzungsverpflichtung
veraufiert, gestohlen oder unbrauchbar wurde.

Genannte Umstande sind zusammen mit geeigneten Nachweisen (z.B. Unfallanzeige,
Versicherungsmeldung, Diebstahlanzeige u.a.) der Stadt Hagen unverziglich
anzuzeigen. Nachtragliches Bekanntwerden von Sachverhalten, die bei Kenntnis zum
Zeitpunkt der Gewahrung der Foérderung zu einer Ablehnung des Antrags gefthrt
hatten (z.B. falsche Angaben im Antrag, Falschung von Dokumenten, etc.) fihren
ebenfalls zu einer Rickforderung.

Die Stadt Hagen behélt sich Prifungen vor, bei denen die geférderten Personen das
Lastenrad bei der Stadt Hagen vorfihren mussen oder eine Uberprufung vor Ort
erfolgt. Ergibt diese Uberpriifung Hinweise auf eine missbrauchliche Nutzung, kann
dies ebenfalls zu einer Ruckforderung fuhren.

Der zu erstattende Betrag ist vom Zeitpunkt der Riicknahme der Férderzusage an mit
funf (5) Prozentpunkten lber dem Basiszinssatz jahrlich zu verzinsen, wenn die
Ruckzahlung nicht fristgerecht erfolgt.

13.Rechtgrundlagen

Rechtsgrundlagen fur die Forderung nach dieser Richtlinie sind die
zuwendungsrechtlichen Vorschriften der Landeshaushaltsordnung und die dazu
erlassenen Ausfiihrungsvorschriften sowie das Verwaltungsverfahrensgesetz NRW.
Die Stadt Hagen kann diese Forderrichtlinie an veranderte Fordersituationen sowie
jederzeit an veranderte rechtliche Grundlagen anpassen. AulRerdem sind jederzeit
Anderungen zur Behebung von Auslegungsproblemen sowie zur SchlieRung von
Regelungslicken mdoglich. Es gelten die zum Bewilligungszeitraum geltenden
Richtlinien. Diese werden im Amtsblatt der Stadt Hagen verdffentlicht, welches auf der
Internetseite der Stadt Hagen einzusehen ist.
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\ 14.Inkrafttreten und Gultigkeitsdauer

Die Richtlinie tritt mit ihrer Veroffentlichung in Kraft. Die Veroffentlichung erfolgt im
Amtsblatt der Stadt Hagen, begleitet durch eine Pressemitteilung zum Start des
Forderprogrammes.

Sofern das Forderprogramm im Jahr 2024 fortgefuhrt werden kann, gilt diese Richtlinie
weiter. Ansonsten endet ihre Giiltigkeit mit vollstdndiger Ausschopfung der
Fordermittel oder Neufassung der Richtlinie.

Von der Allgemeinen Zuschuss-Richtlinie der Stadt Hagen vom 19.09.2006 soll
abgewichen werden, weil diese dem hier angestrebten Forderzweck nicht entspricht.

Hagen, den

gez. Erik O. Schulz
Oberburgermeister

Seite 6 von 6 Stand: 7.2.2023



	Vorlage
	Anlage 1: 2023_02_09 Förderrichtlinie Rückenwind für Lastenräder_final

